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hat ein Geſetz, das den zufälligen Beſchädigungen vorzubeugen
ſucht, übertreten bder ſich ohne Noth in fremde Ge  fte 9  E  L
ſo haftet für allen Nachtheil, welcher außerdem nicht erfolgt
wäre.“ Wenn aher das Maulkorbgeſetz oder das Verbot, Hunde
im öffentliche Locale mitzunehmen, den Zweck ätte, verhindern,
daß die unde Banknoten freſſen, dann wäre allerdings die Erſatz

vorhanden.
Das Unglück der Dame iſt aber Ein reiner Zufall, wie

ſich ſo viele auf Iden ereignen, und wofür vor jeglichem brum das
xiom gilt: nocet domino, Nalll Nullo praestantur.

Linz Prof Ad Schmu ckenſchläger.
VIII. (Verlöbnißtreue fides Sponsalitia.) Zum Pfarrer

Iomm ein junger Mann des Tte. und pricht nach üblicher Be
grüßung alſo „Vor ereits Jahren habe ich mich mit der
Bertha aus ieſiger Pfarre verlobt, wurde aber beſtändig durch
den Widerſtan meiner Geſchwiſter, die eimn Recht aben, Im Eltern⸗
hauſe verbleiben, von der Trauung mit ihr abgehalten. Vor
etwa Jahren hörte ich von ihrem Schwager, bei welchem ſie als
Haushälterin war, daß meine rau ſich mehrere Veruntreuungen
und Unterſchlagungen bei ihm habe Schulden kommen aſſen
Solches erregte In mir eine derartige Abneigung dieſelbe, daß
ich ofort zUum errn Kaplan gieng und fragte, ob dieſe Vorkomm
niſſe, die übrigens auch gerüchtweiſe In die Oeffentlichkeit gedrungen

nicht hinreichenden Grund öten, von dem Verlöbniß zurück  —
zutreten. Der Herr bejahte dies Darauf habe ich mich von der

Nach Verlauf aſt eines Jahres nahmgänzlich zurückgezogen.
dieſelbe Dienſt in meiner Na

arſchaft, und ſchah ES, daß ich
mit ihr wieder die alte Bekanntſcha flegte ber ein Eheverſprechen
habe ich ihr nicht aQaberma egeben.

In neueſter Zeit habe ich ihr geradezu erklärt, daß wir nie
zur Ehe ommen könnten, eil meine Geſchwiſter von ihrem ider
ſtande nicht abzubringen eien und deshalb kein häuslicher Frieden

hoffen ehe Sodann verlobte ich nich Iim Einverſtändniſſe mit
meinen Angehörigen mit der Johanna und abe vor, dieſelbe
demnächſt ehelichen. Wie ich aber ernehme, beabſichtigt die
Bertha bei Vorgang der Proclamation miu inſprache thun

ente doch wohl nicht, daß dieſes etwas könne zu bedeuten
haben? Wie ird der Pfarrer reſolviren?

Nach der Ausführung des jungen Mannes iſt zunächſt nicht
zweifeln, daß derſelbe mit der Bertha iltige Sponſalien g9e⸗

chloſſen, wenn nicht gerade zufällig irritirende Hinderniſſe vorlagen.
Die Unterſchlagungen ſeiner rau tm Hau thre wagers gaben
dem Bräutigam allerdings ein Recht, das Verhältniß löſen,



631

enn und das wird der Herr Kaplan bemerken wohl nichtunterlaſſen haben dieſelben als thatſächlich ſich genügend erhärten
ließen. Im vorliegenden Falle iſt übrigens dieſes Moment von
keiner Bedeutung; denn der onden hat durch pätere Fortſetzungder „alten Bekanntſchaft“ Condonation geübt und auf ſein RechtVerzicht geleiſtet. Eines erneuten Eheverſprechens bedurfte 2*2 ſeiner

2

—
eits nicht Das Vergehen der *V  4  aut nämlich die Sponſalienehen nicht 1PS0 auf ondern gab dem unſchuldigen Theil bloßdas Recht, ſie aufzulöſen Er konnte nun von dem Eheverſprechen
einfach zurücktreten oder örmlich aufkündigen ihr das
„epudium“ geben jedenfalls an der Verſchmähten das Recht
Zu, Conteſtation dagegen erheben. In dieſem Falle hatte der
onden die ſog Repudienklage beim Ordinariate anhängig
machen, die Auflöſung der Sponſalien durch richterliche Urtheil
3u erzwingen, wenn zu einer anderen Verlobung reiten
Zu em Verfahren iſt eS in Unſerem Offenbar nicht ge⸗
mim Der Bräutigam hat ſich eine Zeit lang „gänzlich zurück⸗

gezogen;“ wie ſich die rau dem gegenüber eſtellt, ſagt nicht;jedenfalls hat ſie, die jetzt Einſpruch erheben will, ihm damals nicht
ohne Weiteres die Freiheit wiedergegeben, ondern vielmehr einſt⸗weilen lüglich und gehofft die alte Liebe erde ſchließlichobſiegen und die Entfremdung weichen. Der Erfolg gab ihrNachdem aber der onden ihr einmal verziehen, wenn auch nicht
durch ausdrückliche Erklärung, doch durch concludente Handlungenauf ſein Recht verzichtet hat, teht ihm nun ni mehr zu, den
Beweis für jene Beſchuldigung der rau anzutreten, elbſt wenn

ihn vollgiltig erbringen könnte
Demnach wäre dem jungen Manne zu eröffnen, daß die be

abſichtigte Einſprache der Bertha allerdings noch be
deuten“ habe, daß jenes zweite Verlöbniß mit der Johannadagegen durchaus ungiltig und wirkungslos ſei, weßha ihm nichtsanderes übrig bleibe, als entweder ſeiner Verpflichtung die
Bertha nachzukommen, oder aber ſich gütlich mit erſelben abzu⸗inden. Der wiederholt vom Spondenten angezogene Widerſpruchſeiner Geſchwiſter hat auf die Rechtslage einen Einfluß, eil die
ſelben keine das Verlöbniß des Bruders irritirende Gewalt haben

Soviel auf den Ortlau der Darſtellung ſeitens des jungenMannes. Der Pfarrer ird übrigens, um die Angelegenheit VD
die richtige, beiden eilen erſprießliche Bahn lenken, nicht Uunter
laſſen, durch geeignete Frageſtellung den Sachverhalt des Weiteren
aufzuhellen und des en Spruches gedenken: 77 Audiatur et
altera 7

Weſtfalen (Breußem.


